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Entschließung

Der rasche Wandel der technischen, wirtschaftlichen und sozi•>«J«*J^
8teUt die Wirtschaft und die öffentliche» Geme-wesen vor roß Aufgab

ÄXrtra, nach sozial gerechten Maßstäbe»^^S»-- nur zusam-
Die drängenden Probleme der Gegenwart undItoW«« ko«nen

me„ mit den Arbeitnehmerorganisa. onen gelost ««^ f^V6 über.
Gewerkschaften notwendig die gegenüber d«^t ^^«^«^„fc
nehmen können. Die nichtorganisierten AAeitnebmer g

hafllichen
schatten fernbleiben zu können, da 'hnen *° ™™e*%£*. Sie werde» in
Aktivität dank de.¦*—*££ »" weÄSliche Albeitgeher unter-
ihrem unsohdanschen Verhalten durcn «ewer dienende Ordnungs-
stützt. Der Kongreß forder,, daß die dem G—^ e ^n Ausgleiches
funktion der <^^£^£*£ ™ bes^ders abgegolten wird,
durch gesamtarbeitsvertraghche Abmacnunge

Wirt8chaft einem Kapital-
Zar Konjunkturlage stell, der Kongreß fest, daßid» ™£*f eEr blicktPmi,

bedarf gegenübersteht, der die ^^JSlÄta» beitra«en' di<S

Besorgnis auf die Tendenz zu erhöhten Kap.uk.nse^„shalnmgskoste» zu
Mietzinse in die Höhe m »re be» ^^d^J Der Kon-
erhöhen. Dieser Entwicklung ist mit alle» **™"S££ mit dem Kapital
greß verla»gt, daß die beteiligte» Kre.se ^JJ^S. to Kapitalmarktes
umgehe» und den £-—SrSÄ!Äa*. z»r ErfüUung ihrer

SÄSaSSi Mittel nicht verwm^werd
Um de» Geld- und Kapitalmarkt^»«**.te National-

zu können, hält es der Kongreß für une*«££^££££ rechtzeitig einer
bauk auszubauen. Die Notenbank soll in *«^B;; wi'tken „ konne»,

der loh»verdiene»de» B^^lß^ei^zeitig ene Wirtschaftskreise, dere»
darf »icht erhöht werde» ohne daß glechze.ugMnztlelnme de8 Bundes ver-
Ezpansionsdrang zum großen Teil die hes™e™V'

n und der Kapitalgesell-
ursacht hat, durch Besteuerung der großen f™™™™*henB.em-en werde».
Schafte» vermehrt zur ^^^^^^12^^ erweis,

Der Kongreß forder,u^" "!"Tklthe Mutterschafuversicherung zu schaffe»,
sich als immer dringlicher, eine wirkliche ™°™

Revision der Krankenver.
Die »ach jahrehmge» Bemühu»ge» *£**££ Rev«.«»« ^^sicheruug is, i» hohem Maße unbefr.ed.gend, durch.de»<*

Nicht.
die Streichung der Bundesbeiträge ™ien^'f?™™' Tr AHV und IV
betriebsunfallversicherung weiter gefährde». D.e ""f™ Zweigeder Sozial-
müssen weiter erhöht werden, bis diese beiden w.chugsten Z«e,«e ^ dUchen
Versicherung, zusammen mi« den kantonale», k^T^dE»^ für die
und betrieblichen Vorsorgeeinrichtunge», ausreichende Existenzmittel

Alten, Hinterlassenen und Invaliden sicherstellen.
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Der Kongreß hält eine umfassende Landes-, Regional- und Ortsplanung für
eine der dringlichsten Aufgaben. Die in absehbarer Zeit zur eidgenössischen
Volksabstimmung gelangende Bodeninitiative bietet mangels eines brauchbaren
Gegenvorschlages die einzige Möglichkeit, ohne weiteren Zeitverlust die Grundlagen

für die Landesplanung zu schaffen, eine vorausschauende Bodenpolitik der
Gemeinwesen zu fördern und der Bodenspekulation einen Riegel zu schieben.
Der Kongreß fordert alle Stimmbürger auf, sich im Hinblick auf die kommende
Volksabstimmung mit allen Kräften für die Annahme der Bodeninitiative
einzusetzen.

Resolution zur wirtschaftlichen
und politischen Gleichberechtigung der Frauen

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund setzt sich seit Jahrzehnten für die
uneingeschränkte Gleichberechtigung der Schweizerinnen in allen Bereichen des

öffentlichen Lebens ein. Er hat deshalb die Forderung nach Verleihung der vollen
politischen Rechte an die Bürgerinnen unseres Landes in sein Arbeitsprogramm
aufgenommen. Durch die Beeinflussung der Gesetzgebung, seine Tätigkeit auf
dem Gebiete der Erwachsenenbildung und seine Veröffentlichungen fördert er
beharrlich die Anerkennung der Schweizerin als vollberechtigte Bürgerin des
Landes.

Der Kongreß nimmt mit Befriedigung Kenntnis vom weltweiten Programm
über die Rechte der Frau, das sich der Internationale Bund Freier
Gewerkschaften (IBFG) auf dem 8. Weltkongreß im Jahre 1965 in Amsterdam gegeben hat.

Er begrüßt es, daß durch den Ausgang der Volksabstimmung im Kanton Basel-
Stadt nach Jahren des Stillstandes wieder ein Fortschritt erzielt werden konnte
und erwartet mit Zuversicht, daß der Stand Zürich im Herbst dieses Jahres dem
Beispiel der Kantone Waadt, Genf, Neuenburg und Basel-Stadt folgen werde.

Der Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes bekennt sich aber
auch vor allem zur wirtschaftlichen Gleichberechtigung der Frau. Er bedauert
daß die Eidgenossenschaft den Grundsatz des gleichen Lohnes für gleichwertige
Arbeit immer noch nicht voll anerkennt und das Uebereinkommen Nr. 100 der
Internationalen Arbeitsorganisation noch nicht ratifiziert hat.

Er unterstützt die dem Gewerkschaftsbund angeschlossenen Verbände in ihrem
Bestreben, mit ihrer Vertrags- und Lohnpolitik der Gerechtigkeit zugunsten der
Frauen zum Durchbruch zu verhelfen.

Resolution zum Krieg in Vietnam

Der 38. Kongreß des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes bedauert die
Fortsetzung und Verschärfung des Vietnamkrieges und die damit verursachten
unermeßlichen Leiden. Er gibt der Befürchtung Ausdruck, daß sich dieser Krieg
zu einer weltweiten Katastrophe ausweiten könnte. Er begrüßt deshalb den Aufruf

der Liga der Rotkreuzgesellschaften an die Regierungen der Länder, sich
um die Beilegung des Konfliktes zu bemühen. Er hofft, daß die zurzeit laufenden
vielfachen Friedensbemühungen Erfolg haben werden.

«.Gewerkschaftliche Rundschau», Monatsschrift de9 Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Redaktor:
Giacomo Bernasconi, Monbijoustrasse 61, 3000 Bern, Telephon (031) 45 56 66, Postscheckkonto 30-2526.
Jahresabonnement: Schweiz Fr. 14.—, Ausland Fr. 16.—; für Mitglieder der dem Schweizerischen
Gewerkschaftsbund angeschlossenen Verbände Fr. 7.—. Einzelhefte Fr. 1.50. Druck: Unionadruckerei Bern.

344


	Entschliessung

